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Gesetzentwurf 
der Bundesregierung 

Entwurf eines Gesetzes über die informationelle Zusammenarbeit 
der Sicherheits- und Strafverfolgungsbehörden des Bundes 
und der Länder in Angelegenheiten des Staats- und Verfassungsschutzes 
und nachrichtendienstlicher Tätigkeit 
(Zusammenarbeitsgesetz — ZAG) 

A. Zielsetzung 

Mit dem Gesetzentwurf soll der Rechtsentwicklung im Be-
reich des Persönlichkeitsrechts, wie es insbesondere durch 
das Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 15. Dezember 
1983 zum Volkszählungsgesetz 1983 seine Ausgestaltung ge-
funden hat, entsprochen werden. Der Entwurf präzisiert und 
schafft in seinem Anwendungsbereich die Rechtsgrundlagen 
für die Übermittlung personenbezogener Informationen zwi-
schen Sicherheits- und Strafverfolgungsbehörden des Bundes 
und der Länder auf dem Gebiet des Staats- und Verfassungs-
schutzes und nachrichtendienstlicher Tätigkeit. 

B. Lösung 

— Beschränkung der Übermittlung personenbezogener Infor-
mationen zwischen Nachrichtendiensten und Polizei ohne 
Ersuchen auf die Bereiche Terrorismus- und Spionagebe-
kämpfung 

— Festlegung der Zulässigkeitsvoraussetzungen für die Über-
mittlung personenbezogener Informationen zwischen 
Nachrichtendiensten und Polizei aufgrund von Ersuchen 

— Besondere Regelung für die Informationsübermittlung von 
den Grenzpolizeibehörden an die Nachrichtendienste 

— Beschreibung von Aufgaben und Befugnissen des Bundes-
nachrichtendienstes 

— Regelung der Informationsübermittlung zwischen Straf-
verfolgungsbehörden und Nachrichtendiensten entspre- 
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chend den Vorschriften über die Zusammenarbeit der Poli-
zei mit den Nachrichtendiensten 

— Verfahrensrechtliche Vorschriften 

— Schutzbestimmung für Minderjährige 

— Unterrichtungspflicht gegenüber der parlamentari-
schen Kontrollkommission 

— Nachberichtspflicht 

— Pflicht zur Führung eines Verzeichnisses (bzw. zur 
Aktenkundigmachung) für Ersuchen der Nachrichten-
dienste 

C. Alternativen 

keine 

D. Kosten 

keine 
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Bundesrepublik Deutschland 
Der Bundeskanzler 	 Bonn, den 17. April 1986 

14 (13) — 273 82 — Da 28/86 

An den Herrn 
Präsidenten des Deutschen Bundestages 

Hiermit übersende ich den von der Bundesregierung beschlossenen Entwurf 
eines Gesetzes über die informationelle Zusammenarbeit der Sicherheits- und 
Strafverfolgungsbehörden des Bundes und der Länder in Angelegenheiten des 
Staats- und Verfassungsschutzes und nachrichtendienstlicher Tätigkeit (Zusam-
menarbeitsgesetz — ZAG) mit Begründung (Anlage 1) und Vorblatt. 

Ich bitte, die Beschlußfassung des Deutschen Bundestages herbeizuführen. 

Federführend ist der Bundesminister des Innern. 

Der Bundesrat hat in seiner 562. Sitzung am 14. März 1986 beschlossen, zu dem 
Gesetzentwurf gemäß Artikel 76 Abs. 2 des Grundgesetzes wie aus Anlage 2 
ersichtlich, Stellung zu nehmen. 

Die Auffassung der Bundesregierung zu der Stellungnahme des Bundesrates ist 
in der als Anlage 3 beigefügten Gegenäußerung dargelegt. 

Kohl 
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Anlage 1 

Entwurf eines Gesetzes über die informationelle Zusammenarbeit 
der Sicherheits- und Strafverfolgungsbehörden des Bundes und der Länder 
in Angelegenheiten des Staats- und Verfassungsschutzes 
und nachrichtendienstlicher Tätigkeit 
(Zusammenarbeitsgesetz — ZAG) 

Der Bundestag hat mit Zustimmung des Bundes-
rates das folgende Gesetz beschlossen: 

§1 

Zweck des Gesetzes 

(1) Bund und Länder sind verpflichtet, in Angele-
genheiten des Staats- und Verfassungsschutzes und 
nachrichtendienstlicher Tätigkeit durch Übermitt-
lung von Informationen, insbesondere Auskünften, 
Nachrichten und Unterlagen, zusammenzuarbeiten. 
Die Zusammenarbeit bezweckt den Schutz der frei-
heitlichen demokratischen Grundordnung, des Be-
standes und der Sicherheit des Bundes oder eines 
Landes und den Schutz auswärtiger Belange der 
Bundesrepublik Deutschland. Sie umfaßt auch die 
Verhinderung und Verfolgung der in §§ 74 a und 120 
des Gerichtsverfassungsgesetzes genannten Straf-
taten; die Verhinderung und Verfolgung anderer 
Straftaten umfaßt die Zusammenarbeit nur, wenn 
im Einzelfall tatsächliche Anhaltspunkte dafür vor-
liegen, daß sie wegen ihrer Angriffsrichtung, des 
Motivs des Täters oder seiner Verbindung zu einer 
Organisation gegen die in Satz 2 genannten Schutz-
güter gerichtet sind. 

(2) Die Vorschriften über die organisatorische 
Trennung von Polizei und Nachrichtendiensten so-
wie über den Ausschluß polizeilicher Befugnisse für 
die Nachrichtendienste bleiben unberührt. 

(3) Die informationelle Zusammenarbeit durch 
Übermittlung personenbezogener Informationen 
richtet sich nach den folgenden Vorschriften, soweit 
nicht besondere gesetzliche Übermittlungsregelun-
gen entgegenstehen. 

§2 

Anwendungsbereich 

Dieses Gesetz regelt die Übermittlung von Infor-
mationen in Angelegenheiten des Staats- und Ver-
fassungsschutzes und nachrichtendienstlicher Tä-
tigkeit zwischen 

1. a) dem Bundeskriminalamt, dem Bundesgrenz-
schutz, den Polizeien der Länder sowie dem 
Zoll, soweit er grenzpolizeiliche Aufgaben 
nach dem Bundesgrenzschutzgesetz wahr-
nimmt, und 

b) den Verfassungsschutzbehörden, dem Militä-
rischen Abschirmdienst und dem Bundes-
nachrichtendienst, 

2. a) den Strafverfolgungsbehörden und 
b) den Verfassungsschutzbehörden, dem Militä-

rischen Abschirmdienst und dem Bundes-
nachrichtendienst und 

3. a) den Verfassungsschutzbehörden und dem Mi-
litärischen Abschirmdienst und 

b) dem Bundesnachrichtendienst. 

§3 

Einschränkung der Übermittlung 
von Informationen über Minderjährige 

Die Übermittlung von Informationen über ein 
Verhalten Minderjähriger an die Verfassungs-
schutzbehörden, den Militärischen Abschirmdienst 
und den Bundesnachrichtendienst wird wie folgt 
eingeschränkt: 

1. Informationen über ein Verhalten vor Vollen-
dung des 16. Lebensjahres dürfen nicht übermit-
telt werden, 

2. Informationen über ein Verhalten vor Vollen-
dung des 18. Lebensjahres dürfen nach Ablauf 
von fünf Jahren nicht mehr übermittelt werden, 
es sei denn, daß tatsächliche Anhaltspunkte da-
für vorliegen, daß der Betroffene eine gewalttä-
tige Handlung plant, begeht oder begangen hat 
oder nach Eintritt der Volljährigkeit weitere Er-
kenntnisse im Sinne von § 3 Abs. 1 des Bundes-
verfassungsschutzgesetzes oder § 1 Abs. 2 des 
MAD-Gesetzes über den Betroffenen angefallen 
sind. 

§4 

Übermittlung an andere Stellen 

Die in § 2 genannten Behörden dürfen die ihnen 
nach diesem Gesetz übermittelten personenbezoge-
nen Informationen an andere Stellen übermitteln, 
wenn die Übermittlung durch Gesetz oder aufgrund 
eines Gesetzes zugelassen ist. 

§5 

Nachberichtspflicht 

Erweisen sich Informationen nach ihrer Über-
mittlung als unvollständig oder unrichtig, so sind 
sie unverzüglich gegenüber dem Empfänger zu be-
richtigen, es sei denn, daß die neu gewonnene Infor-
mation für die Einschätzung der Person oder des 
Sachverhalts nicht wesentlich ist. 
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§6 

Übermittlung ohne Ersuchen 

(1) Die in § 2 Nr. 1 genannten Behörden übermit-
teln einander von sich aus ihnen bei Erfüllung ihrer 
Aufgaben bekanntgewordene personenbezogene In-
formationen nach Maßgabe der Absätze 2 und 3 
über 

1. sicherheitsgefährdende oder geheimdienstliche 
Tätigkeiten nach § 3 Abs. 1 Nr. 2 des Bundesver-
fassungsschutzgesetzes, nach § 1 Abs. 2 Nr. 2 des 
MAD-Gesetzes oder nach § 15 Abs. 1 Nr. 2 dieses 
Gesetzes, 

2. Bestrebungen nach § 3 Abs. 1 des Bundesverfas-
sungsschutzgesetzes oder nach § 1 Abs. 2 des 
MAD-Gesetzes, die darauf gerichtet sind, Gewalt 
anzuwenden oder Gewaltanwendung vorzuberei-
ten. 

(2) Die Übermittlung erfolgt 

1. a) von dem Bundeskriminalamt, dem Bundes-
grenzschutz und, soweit sie grenzpolizeiliche 
Aufgaben nach dem Bundesgrenzschutzge-
setz wahrnehmen, dem Zoll und der Polizei 
eines Landes an das Bundesamt für Verfas-
sungsschutz, den Militärischen Abschirm-
dienst und den Bundesnachrichtendienst, 

b) von dem Bundeskriminalamt und dem Bun-
desgrenzschutz an die Verfassungsschutzbe-
hörde eines Landes, 

c) von der Polizei eines Landes an die Verfas-
sungsschutzbehörde eines anderen Landes, 

wenn Anhaltspunkte dafür bestehen, daß die 
Übermittlung für die Erfüllung der Aufgaben in 
den in Absatz -1 genannten Bereichen erforder-
lich ist; 

2. a) von dem Bundesamt für Verfassungsschutz, 
dem Militärischen Abschirmdienst und dem 
Bundesnachrichtendienst an das Bundeskri-
minalamt, den Bundesgrenzschutz sowie die 
Polizei eines Landes, 

b) von der Verfassungschutzbehörde eines Lan-
des an das Bundeskriminalamt und den Bun-
desgrenzschutz, 

c) von der Verfassungsschutzbehörde eines Lan-
des an die Polizei eines anderen Landes, 

wenn Anhaltspunkte dafür bestehen, daß die 
Übermittlung für die Verhinderung von Strafta-
ten in den in Absatz 1 genannten Bereichen er-
forderlich ist. 

(3) Die Übermittlung kann unterbleiben, solange 
überwiegende Sicherheitsinteressen dies erfor-
dern. 

(4) Der Empfänger prüft, ob die übermittelten 
personenbezogenen Informationen für die Erfül-
lung seiner Aufgaben erforderlich sind. Ergibt die 
Prüfung, daß sie nicht erforderlich sind, so sind die 
Unterlagen zu vernichten.  

§ 7  
Übermittlung auf Ersuchen 

(1) Die in § 2 Nr. 1 genannten Behörden übermit-
teln einander auf Ersuchen ihnen bei Erfüllung ih-
rer Aufgaben bekanntgewordene personenbezo-
gene Informationen nach Maßgabe der folgenden 
Absätze. 

(2) Ersuchen können gestellt werden 

1. a) von dem Bundesamt für Verfassungsschutz, 
dem Militärischen Abschirmdienst und dem 
Bundesnachrichtendienst an das Bundeskri-
minalamt, den Bundesgrenzschutz und die Po-
lizei eines Landes, 

b) von der Verfassungsschutzbehörde eines Lan-
des an das Bundeskriminalamt und den Bun-
desgrenzschutz, 

c) von der Verfassungsschutzbehörde eines Lan-
. des  an die Polizei eines anderen Landes, 

wenn die Übermittlung für die Erfüllung von ge-
setzlich übertragenen Aufgaben der Verf as-
sungsschutzbehörden, des Militärischen Ab-
schirmdienstes oder des Bundesnachrichtendien-
stes erforderlich ist und die personenbezogenen 
Informationen auf andere Weise nicht, nur mit 
unverhältnismäßigem Aufwand oder nur durch 
eine den Betroffenen stärker belastende Maß-
nahme erlangt werden können; 

2. a) von dem Bundeskriminalamt, dem Bundes-
grenzschutz sowie der Polizei eines Landes an 
das Bundesamt für Verfassungsschutz, den 
Militärischen Abschirmdienst und den Bun-
desnachrichtendienst, 

b) von dem Bundeskriminalamt und dem Bun-
desgrenzschutz an die Verfassungsschutzbe-
hörde eines Landes, 

c) von der Polizei eines Landes an die Verfas-
sungsschutzbehörde eines anderen Landes, 

wenn die Übermittlung für die Verhinderung von 
Straftaten, die gegen die in § 1 genannten Schutz-
güter gerichtet sind, erforderlich ist und die per-
sonenbezogenen Informationen auf andere 
Weise nicht, nur mit unverhältnismäßigem Auf-
wand oder nur durch eine den Betroffenen stär-
ker belastende Maßnahme erlangt werden kön-
nen. 

(3) Bei der Übermittlung nach Absatz 2 findet § 6 
Abs. 3 Anwendung. Bei der Übermittlung nach Ab-
satz 2 Nr. 1 werden personenbezogene Informatio-
nen, die bei Durchsuchung einer Wohnung bekannt-
geworden sind, nur übermittelt, wenn eine Abwä-
gung mit den schutzwürdigen Belangen des Betrof-
fenen ergibt, daß das Allgemeininteresse überwiegt. 
Das Allgemeininteresse überwiegt stets, wenn tat-
sächliche Anhaltspunkte vorliegen für 

1. sicherheitsgefährdende oder geheimdienstliche 
Tätigkeiten für eine fremde Macht oder 

2. Bestrebungen im Sinne von § 3 Abs. 1 des Bun-
desverfassungsschutzgesetzes oder nach § 1 
Abs. 2 des MAD-Gesetzes, die darauf gerichtet 
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sind, Gewalt anzuwenden oder Gewaltanwen-
dung vorzubereiten. 

(4) Die Ersuchen nach Absatz 2 Nr. 1 brauchen 
nicht begründet zu werden; die ersuchende Behörde 
hat ein Verzeichnis zu führen, aus dem der Zweck 
des Ersuchens, die ersuchte Behörde und die Akten-
fundstelle hervorgehen. Das Verzeichnis ist geson-
dert aufzubewahren, gegen unberechtigten Zugriff 
zu sichern und am Ende des Kalenderjahres, das 
dem Jahr seiner Erstellung folgt, zu vernichten. Er-
suchen um Übermittlung von Informationen, die bei 
Durchsuchung einer Wohnung gewonnen worden 
sind, sind zu begründen. 

(5) Ersuchen der Verfassungsschutzbehörden, des 
Militärischen Abschirmdienstes und des Bundes-
nachrichtendienstes um Übermittlung personenbe-
zogener Informationen, die bei Wahrnehmung 
grenzpolizeilicher Aufgaben nach dem Bundes-
grenzschutzgesetz bekanntgeworden sind, richten 
sich nach den §§ 8 und 9. 

§8 

Übermittlung durch die Grenzpolizeibehörden auf 
Ersuchen der Verfassungsschutzbehörden und des 

Militärischen Abschirmdienstes 

(1) Der Bundesgrenzschutz, der Zoll und die Poli-
zeien der Länder übermitteln den Verf assungs-
schutzbehörden sowie dem Militärischen Abschirm-
dienst auf Ersuchen bei Wahrnehmung grenzpoli-
zeilicher Aufgaben nach dem Bundesgrenzschutz-
gesetz bekanntgewordene Informationen über Per-
sonen, die in den Ersuchen namentlich oder sonst 
hinreichend individuell bezeichnet sind. Sie über-
mitteln den Verfassungsschutzbehörden außerdem 
Informationen über Personen, bei denen tatsächli-
che Anhaltspunkte erkannt werden, die in den Er-
suchen bezeichnet sind. Die Sätze 1 und 2 gelten 
nicht für die Übermittlung personenbezogener In-
formationen von der Polizei eines Landes an die 
Verfassungsschutzbehörde desselben Landes. 

(2) Ersuchen können gestellt werden 

1. in den Fällen des Absatzes 1 Satz 1, wenn tat-
sächliche Anhaltspunkte dafür vorliegen, daß die 
Betroffenen 

a) Bestrebungen im Sinne von § 3 Abs. 1 Nr. 1 
oder Nr. 3 des Bundesverfassungsschutzgeset-
zes oder § 1 Abs. 2 Nr. 1 des MAD-Gesetzes 
verfolgen oder unterstützen oder 

b) Tätigkeiten im Sinne von § 3 Abs. 1 Nr. 2 des 
Bundesverfassungsschutzgesetzes oder § 1 
Abs. 2 Nr. 2 des MAD-Gesetzes ausüben; 

2. in den Fällen des Absatzes 1 Satz 2, wenn tat-
sächliche Anhaltspunkte vorliegen, die die An-
nahme rechtfertigen, daß 

a) die Personen, bei denen sie erkannt werden, 
Bestrebungen im Sinne von § 3 Abs. 1 Nr. 1 
oder Nr. 3 des Bundesverfassungsschutzgeset-
zes verfolgen oder unterstützen oder Tätigkei-
ten im Sinne von § 3 Abs. 1 Nr. 2 des Bundes-
verfassungsschutzgesetzes ausüben oder 

b) auf diese Weise Erkenntnisse über Tätigkei-
ten oder Bestrebungen im Sinne von § 3 Abs. 1 
Nr. 2 des Bundesverfassungsschutzgesetzes 
gewonnen werden können, 

und wenn die personenbezogenen Informationen 
auf andere Weise nicht, nur mit unverhältnismä-
ßigem Aufwand oder nur durch eine den Betrof-
fenen stärker belastende Maßnahme erlangt 
werden können. 

(3) Ersuchen nach Absatz 1 brauchen nicht be-
gründet zu werden. Das Bundesamt für Verfas-
sungsschutz und der Militärische Abschirmdienst 
machen ihre Ersuchen aktenkundig. Ersuchen des 
Bundesamtes für Verfassungsschutz und des Mili-
tärischen Abschirmdienstes nach Absatz 1 Satz 1 
bedürfen der vorherigen Zustimmung ihrer zustän-
digen obersten Dienstbehörde. Für Ersuchen nach 
Absatz 1 Satz 2 erläßt der Bundesminister des In-
nern eine Dienstanweisung. Die Geltungsdauer der 
Ersuchen nach Absatz 1 darf ein Jahr nicht über-
schreiten. 

§9 

Übermittlung durch die Grenzpolizeibehörden auf 
Ersuchen des Bundesnachrichtendienstes 

(1) Der Bundesgrenzschutz, der Zoll und die Poli-
zeien der Länder übermitteln nach Maßgabe des § 8 
Abs. 1 dem Bundesnachrichtendienst auf Ersuchen 
bei Wahrnehmung grenzpolizeilicher Aufgaben 
nach dem Bundesgrenzschutzgesetz bekanntgewor-
dene personenbezogene Informationen. 

(2) Ersuchen können gestellt werden, wenn 

a) tatsächliche Anhaltspunkte vorliegen, die die 
Annahme rechtfertigen, daß auf diese Weise Er-
kenntnisse über Sachverhalte gewonnen werden 
können, die für die außen- und sicherheitspoliti-
sche Informationsgewinnung im Sinne von § 15 
Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 oder die Abschirmung im 
Sinne von § 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 von erheblicher 
Bedeutung sind und 

b) die personenbezogenen Informationen auf an-
dere Weise nicht, nur mit unverhältnismäßigem 
Aufwand oder nur durch eine den Betroffenen 
stärker belastende Maßnahme erlangt werden 
können. 

(3) Die Ersuchen brauchen nicht begründet zu 
werden; sie sind durch den Bundesnachrichten-
dienst aktenkundig zu machen. Die Ersuchen be-
dürfen der vorherigen Zustimmung der obersten 
Dienstbehörde. Ihre Geltungsdauer darf ein Jahr 
nicht überschreiten. Das Nähere regelt eine vom 
Bundesminister des Innern im Einvernehmen mit 
der obersten Dienstbehörde des Bundesnachrich-
tendienstes zu erlassende Dienstanweisung. 

§10 

Unterrichtung 
der Parlamentarischen Kontrollkommission 

Die Bundesregierung unterrichtet die Parlamen-
tarische Kontrollkommission nach dem Gesetz über 
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die parlamentarische Kontrolle nachrichtendienst-
licher Tätigkeit des Bundes vom 11. April 1978 
(BGBl. I S. 453) über Erlaß und Änderung der in § 8 
Abs. 3 Satz 4 und § 9 Abs. 3 Satz 4 genannten 
Dienstanweisung. 

§11 

Erhebung von Informationen 
durch die Grenzpolizeibehörden 

Die mit der Wahrnehmung grenzpolizeilicher 
Aufgaben nach dem Bundesgrenzschutzgesetz be-
trauten Behörden können personenbezogene Infor-
mationen erheben, soweit dies für die Übermittlung 
nach den §§ 8 und 9 erforderlich ist. Die Beantwor-
tung von Fragen, die zu diesem Zweck gestellt wer-
den, ist freiwillig. Der Betroffene ist über die Frei-
willigkeit der Beantwortung dieser Fragen zu be-
lehren. Das Nähere regelt die vom Bundesminister 
des Innern zu erlassende Dienstanweisung. 

§12 • 

Übermittlung personenbezogener Informationen 
von den Strafverfolgungsbehörden 
an die Verfassungsschutzbehörden, 
den Militärischen Abschirmdienst 
und den Bundesnachrichtendienst 

(1) Die Staatsanwaltschaft und, unbeschadet der 
staatsanwaltschaftlichen Sachleitungsbefugnis, das 
Bundeskriminalamt, der Bundesgrenzschutz sowie 
die Polizeien der Länder übermitteln ihnen bei Er-
füllung ihrer Aufgaben im Bereich der Strafverfol-
gung bekanntgewordene personenbezogene Infor-
mationen an die Verfassungsschutzbehörden, den 
Militärischen Abschirmdienst und den Bundes-
nachrichtendienst entsprechend den §§ 6 und 7. Auf 
die Übermittlung personenbezogener Informatio-
nen von den Strafverfolgungsbehörden eines Lan-
des an die Verfassungsschutzbehörde desselben 
Landes findet Satz 1 keine Anwendung. 

(2) Sind Informationen durch Maßnahmen nach 
§ 100 a der Strafprozeßordnung bekanntgeworden, 
so werden diese nach Absatz 1 an die Verfassungs-
schutzbehörden, den Militärischen Abschirmdienst 
und den Bundesnachrichtendienst übermittelt, 
wenn tatsächliche Anhaltspunkte für den Verdacht 
bestehen, daß jemand eine der in § 2 des Gesetzes 
zu Artikel 10 Grundgesetz genannten Handlungen 
plant, begeht oder begangen hat. Die Entscheidung 
über die Übermittlung bleibt der Staatsanwalt-
schaft vorbehalten. Auf Unterlagen, die durch sol-
che Maßnahmen erlangt sind, ist § 7 Abs. 3 und 4 
des Gesetzes zu Artikel 10 Grundgesetz sinngemäß 
anzuwenden. Die Kommission nach § 9 Abs. 4 des 
genannten Gesetzes kontrolliert die Einhaltung die-
ser Vorschrift, soweit solche Unterlagen an eine Be-
hörde des Bundes übermittelt worden sind; zu die-
sem Zweck unterrichtet die zuständige oberste 
Bundesbehörde die Kommission über die Übermitt-
lung der Unterlagen. Soweit den Verfassungs-
schutzbehörden der Länder Informationen nach 
Satz 1 übermittelt worden sind, ist Satz 4 erster 
Halbsatz mit der Maßgabe anzuwenden, daß an die 

Stelle der Kommission nach § 9 Abs. 4 des Gesetzes 
zu Artikel 10 Grundgesetz die nach § 9 Abs. 5 des 
genannten Gesetzes bestimmte Stelle tritt. 

§ 13 

Übermittlung personenbezogener Informationen 
von den Verfassungsschutzbehörden, 
dem Militärischen Abschirmdienst 
und dem Bundesnachrichtendienst 

an die Strafverfolgungsbehörden 

(1) Die Verfassungsschutzbehörden, der Militä-
rische Abschirmdienst und der Bundesnachrichten-
dienst übermitteln der Staatsanwaltschaft und, un-
beschadet der staatsanwaltschaftlichen Sachlei-
tungsbefugnis, dem Bundeskriminalamt, dem Bun-
desgrenzschutz sowie den Polizeien der Länder von 
sich aus ihnen bei Erfüllung ihrer Aufgaben be-
kanntgewordene personenbezogene Informationen, 
wenn Anhaltspunkte dafür bestehen, daß die Über-
mittlung für die Verfolgung von Straftaten erforder-
lich ist, die gegen die in § 1 genannten Schutzgüter 
gerichtet sind. Satz 1 gilt nicht für die Übermittlung 
personenbezogener Informationen von der Verfas-
sungsschutzbehörde eines Landes an eine Strafver-
folgungsbehörde desselben Landes. § 6 Abs. 3 und 4 
findet Anwendung. 

(2) § 161 der Strafprozeßordnung bleibt unbe-
rührt. 

(3) Sind Informationen nach § 7 Abs. 3 des Geset-
zes zu Artikel 10 Grundgesetz an eine Strafverfol-
gungsbehörde übermittelt worden, so tritt an die 
Stelle des in § 7 Abs. 4 des genannten Gesetzes be-
zeichneten Bediensteten der Staatsanwalt. 

§ 14 

Unterrichtung zwischen den Verfassungsschutz

-

behörden und dem Militärischen Abschirmdienst 
sowie dem Bundesnachrichtendienst 

(1) Die Verfassungsschutzbehörden und der Mili-
tärische Abschirmdienst unterrichten den Bundes-
nachrichtendienst über alle Angelegenheiten, deren 
Kenntnis für die Erfüllung seiner Aufgaben erfor-
derlich ist. Der Bundesnachrichtendienst unterrich-
tet die Verfassungsschutzbehörden und den Militä-
rischen Abschirmdienst über alle Angelegenheiten, 
deren Kenntnis für die Erfüllung ihrer Aufgaben 
erforderlich ist. Die Unterrichtung schließt die 
Übermittlung personenbezogener Informationen 
ein, soweit dies zur Erfüllung der Aufgaben der Ver-
fassungsschutzbehörden nach § 3 des Bundesver-
fassungsschutzgesetzes, des Militärischen Ab-
schirmdienstes nach § 1 Abs. 2 bis 4 des MAD-Ge-
setzes und des Bundesnachrichtendienstes nach 
§ 15 Abs. 1 dieses Gesetzes erforderlich ist. 

(2) Die Unterrichtung kann unterbleiben, solange 
überwiegende Sicherheitsinteressen dies erfordern. 
Ersuchen um Übermittlung personenbezogener In-
formationen brauchen nicht begründet zu werden; 
sie sind durch die ersuchende Behörde aktenkundig 
zu machen. 
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§15 

Aufgaben und Befugnisse 
des Bundesnachrichtendienstes 

(1) Der Bundesnachrichtendienst darf, soweit es 
erforderlich ist, personenbezogene Informationen 
erheben und nutzen sowie nachrichtendienstliche 
Mittel anwenden 

1. für seine außen- und sicherheitspolitische Infor-
mationsgewinnung, 

2. zur Abschirmung seiner Mitarbeiter, Einrichtun-
gen, Gegenstände und Nachrichtenzugänge ge-
gen sicherheitsgefährdende oder geheimdienstli-
che Tätigkeiten, 

3. zur Sicherheitsüberprüfung von Personen, die 
für ihn tätig sind oder tätig werden sollen, sowie 
der Personen, die zu ihnen in enger persönlicher 
Beziehung stehen, soweit deren Überprüfung aus 
Gründen der Sicherheit des Bundesnachrichten-
dienstes zwingend erforderlich ist. 

Polizeiliche Befugnisse oder Weisungsbefugnisse 
stehen dem Bundesnachrichtendienst nicht zu. Von 
mehreren geeigneten Maßnahmen hat der Bundes-
nachrichtendienst diejenige zu wählen, die den Be-
troffenen voraussichtlich am wenigsten beeinträch-
tigt. Eine Maßnahme darf keinen Nachteil herbei-
führen, der erkennbar außer Verhältnis zu dem be-
absichtigten Erfolg steht. 

(2) Die Erhebung personenbezogener Informatio-
nen durch Anwendung nachrichtendienstlicher Mit-
tel ist nur zulässig, wenn 

1. tatsächliche Anhaltspunkte dafür vorhanden 
sind, daß auf diese Weise Erkenntnisse nach Ab-
satz 1 Satz 1 gewonnen werden können und 

2. die in § 6 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 und 3 des Bundesver-
fassungsschutzgesetzes genannten Vorausset-
zungen vorliegen. 

Die Maßnahme ist unverzüglich zu beenden, wenn 
ihr Zweck erreicht ist oder sich Anhaltspunkte da-
für ergeben, daß er nicht oder nicht auf diese Weise 
erreicht werden kann. 

(3) Der Bundesnachrichtendienst darf, soweit 
dies im Rahmen des Absatzes 1 Satz 1 erforderlich 
ist, personenbezogene Daten in Dateien speichern, 
verändern und sonst nutzen. § 7 Abs. 2 und 3 sowie 
§§ 13 und 14 des Bundesverfassungsschutzgesetzes 
finden sinngemäß Anwendung. 

(4) Auf die Übermittlung personenbezogener In-
formationen, soweit sie durch dieses Gesetz nicht 
geregelt wird, finden §§ 9 und 10 des Bundesverfas-
sungsschutzgesetzes sinngemäß Anwendung. 

§ 16 

Berlin-Klausel 

Dieses Gesetz gilt nach Maßgabe des § 13 Abs. 1 
des Dritten Überleitungsgesetzes auch im Land 
Berlin. 

§17 

Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt am Tag nach der Verkündung 
in Kraft. 
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Begründung 

A. Allgemeines 

1. Ziel des Gesetzentwurfs 

Der Gesetzentwurf verfolgt das Ziel, gesetzliche Re-
gelungen für den Austausch von Informationen zwi-
schen Sicherheits- und Strafverfolgungsbehörden 
des Bundes und der Länder auf dem Gebiet des 
Staats- und Verfassungsschutzes (einschließlich des 
Schutzes auswärtiger Belange der Bundesrepublik 
Deutschland) sowie nachrichtendienstlicher Tätig-
keit zu präzisieren oder zu schaffen. Dabei wird 
geregelt, unter welchen Voraussetzungen die vom 
Anwendungsbereich des Gesetzes erfaßten Sicher-
heits- und Strafverfolgungsbehörden personenbezo-
gene Informationen weitergeben dürfen. Die nicht 
veröffentlichten Zusammenarbeitsrichtlinien in 
Staatsschutzangelegenheiten vom 18. September 
1970 (i. d. F. vom 23. Juli 1973), nach der sich bisher 
die Zusammenarbeit richtete, werden durch die ge-
setzliche Regelung gegenstandslos. 

Der Gesetzentwurf will damit auch Folgerungen 
aus dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 
15. Dezember 1983 zum Volkszählungsgesetz 1983 
(BVerfGE 65 S. 1 ff.) ziehen. Nach dieser grundle-
genden Entscheidung ergibt sich unter den Bedin-
gungen der modernen Datenverarbeitung aus dem 
allgemeinen Persönlichkeitsrecht des Artikels 2 
Abs. 1 i. V. m. Artikel 1 Abs. 1 GG der Schutz des 
einzelnen gegen unbegrenzte Weitergabe der auf 
seine Person bezogenen Informationen und damit 
das Recht des einzelnen, grundsätzlich selbst über 
die Preisgabe und Verwendung dieser Informatio-
nen zu bestimmen (Recht auf informationelle 
Selbstbestimmung). 

Die Sicherheit des Staates und die von ihm zu ge-
währleistende Sicherheit seiner Bevölkerung sind 
Verfassungswerte, die mit anderen im gleichen 
Rang stehen und unverzichtbar sind, weil die Insti-
tution Staat aus ihnen die eigentliche und letzte 
Rechtfertigung herleitet (vgl. BVerfGE 49 S. 24, 
56f.). 

Der Entwurf beachtet die Feststellungen des Bun-
desverfassungsgerichts zu Umfang und Grenzen 
des Rechts auf informationelle Selbstbestimmung, 
zur Zweckbindung personenbezogener Informatio-
nen und zur Pflicht des Gesetzgebers, organisatori-
sche und verfahrensmäßige Vorkehrungen für den 
Umgang mit solchen Informationen zu treffen. Er 
enthält angemessene Lösungen für das Spannungs-
verhältnis zwischen dem Persönlichkeitsrecht des 
einzelnen und den Sicherheitsinteressen aller Bür-
ger. 

2. Gesetzgebungskompetenz des Bundes 

Der Bund besitzt, um die Zusammenarbeit zwi

-

schen Bund und Ländern zum Zwecke des Verfas

-

sungsschutzes einschließlich des Schutzes auswär-
tiger Belange der Bundesrepublik Deutschland zu 
regeln, eine ausschließliche Gesetzgebungskompe-
tenz nach Artikel 73 Nr. 10b und 10c GG. Für die 
Regelung der Aufgaben und Befugnisse des Bun-
desnachrichtendienstes ergibt sich ferner eine aus-
schließliche Gesetzgebungskompetenz des Bundes 
aus Artikel 73 Nr. 1 GG entsprechend der Aufgabe 
des Bundesnachrichtendienstes, der Bundesregie-
rung Informationen und Berichte als Grundlage für 
ihre außen- und sicherheitspolitischen Entschei-
dungen an die Hand zu geben. 

Der Begriff des Verfassungsschutzes im Sinne von 
Artikel 73 Nr. 10 b und 10 c GG umfaßt nicht nur den 
Schutz der freiheitlichen demokratischen Grund-
ordnung, sondern auch den Schutz des Bestandes 
und der Sicherheit des Bundes und der Länder. In 
ihm ist folglich die Aufgabenstellung des sogenann-
ten Staatsschutzes mit enthalten, die eine spezifi-
sche Ausprägung u. a. im sogenannten strafrechtli-
chen Verfassungsschutz (Bereich der Staatsschutz-
straftaten) gefunden hat. 

Der Bundesgesetzgeber hat seine Regelungskompe-
tenz im Bereich des Staats- und Verfassungsschut-
zes bislang nur für Teilgebiete ausgeschöpft (Zu-
sammenarbeit der Verfassungsschutzbehörden im 
Bundesverfassungsschutzgesetz). Im Lichte des Ur-
teils des Bundesverfassungsgerichts zum Volkszäh-
lungsgesetz sind gesetzliche Regelungen auch für 
andere Felder dieser Zusammenarbeit zu treffen. 
Gestützt auf die Gesetzgebungskompetenz des Arti-
kels 73 Nr. 10b und 10c GG enthält der Entwurf die 
notwendigen bereichsspezifischen Regelungen für 
die informationelle Zusammenarbeit der Verfas-
sungsschutzbehörden, des Militärischen Abschirm-
dienstes sowie des Bundesnachrichtendienstes mit 
den Polizeivollzugs- und den Strafverfolgungsbe-
hörden. 

Die Befugnis dès Bundesgesetzgebers zur Regelung 
der Zusammenarbeit bezieht sich ihrem Inhalt 
nach darauf, das Zusammenwirken sowohl des 
Bundes mit den Ländern als auch der Länder unter-
einander zu regeln. Die Zusammenarbeit der ge-
nannten Behörden innerhalb desselben Landes 
bleibt Länderregelungen vorbehalten. 

3. Verhältnis zum Bundesdatenschutzgesetz und 
zum Verwaltungsverfahrensgesetz 

Die beiden genannten Gesetze stellen Querschnitts-
regelungen für weite Verwaltungsbereiche dar. Die 
Fortentwicklung des Persönlichkeitsschutzes kann 
sich nicht ausschließlich in allgemein angelegten 
Regelungen vollziehen. Es ist gesetzgebungstech-
nisch nicht möglich, für alle speziellen Lebenssach-
verhalte Regelungen in einem Gesetz zu treffen. 
Zweck des vorliegenden Entwurfs ist es daher auch, 
die Besonderheiten der Übermittlung personenbe- 
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zogener Informationen der Sicherheits- und Straf-
verfolgungsbehörden auf dem Gebiet des Staats-
und Verfassungsschutzes — soweit dies möglich 
und zweckmäßig erscheint — in einem Gesetz zu-
sammenfassend zu regeln. 

 
4. Verhältnis zum Bundesverfassungsschutzgesetz 

Der Entwurf geht von einer engen Verzahnung des 
Zusammenarbeitsgesetzes und des Bundesverfas-
sungsschutzgesetzes aus. Nicht nur der vorliegende 
Gesetzentwurf, sondern auch das Bundesverf as-
sungsschutzgesetz ist ein Zusammenarbeitsgesetz 
zum Zwecke des materiellen Verfassungsschutzes, 
welches Vorschriften für die Zusammenarbeit, ins-
besondere auch die Übermittlung personenbezoge-
ner Informationen, enthält. Ihre Regelungen müs-
sen daher aufeinander abgestimmt sein, wobei das 
Zusammenarbeitsgesetz gegenüber dem Bundes-
verfassungsschutzgesetz besondere gesetzliche Re-
gelungen für die informationelle Zusammenarbeit 
der in § 2 des Entwurfs genannten Sicherheits- und 
Strafverfolgungsbehörden enthält. Nach dieser 
Konzeption ist das Zusammenarbeitsgesetz — in 
seinem Anwendungsbereich s. Begründung zu § 2 
— gegenüber dem Bundesverfassungsschutzgesetz 
das speziellere Recht. Nicht vom ZAG erfaßt, son-
dern im Bundesverfassungsschutzgesetz abschlie-
ßend geregelt, ist die Zusammenarbeit der Verfas-
sungsschutzbehörden des Bundes und der Länder 
untereinander. . 

B. Im einzelnen 

Zur Gesetzesüberschrift 

Die Überschrift des Gesetzes enthält eine Kurzform 
und eine amtliche Abkürzung. Hierdurch werden 
das Zitieren des Gesetzes und die Unterscheidung 
vom Gesetz über die Zusammenarbeit des Bundes 
und der Länder in Angelegenheiten des Verfas-
sungsschutzes und über das Bundesamt für Ver-
fassungsschutz (Bundesverfassungsschutzgesetz — 
BVerfSchG) erleichtert. 

Zu §1 

§ 1 knüpft an den Wortlaut von § 1 BVerfSchG an 
und schreibt die sich aus Artikel 73 Nr. 10b und 10 c 
GG ergebende Pflicht zur informationellen Zusam-
menarbeit von Bund und Ländern in Angelegenhei-
ten des Verfassungsschutzes einschließlich des Ver-
fassungsschutzes im strafrechtlichen Sinn (Bereich 
der sog. Staatsschutzdelikte) sowie die Zielsetzung 
und den Zweck des Gesetzes fest. Einen wesentli-
chen Teil der informationellen Zusammenarbeit 
stellt die Übermittlung personenbezogener Infor-
mationen dar. Dieser ist nach der neueren Verfas-
sungsinterpretation einer gesetzlichen Regelung 
zuzuführen. Mit Ausnahme des § 1 Abs. 1 Satz 1 und 
§ 14 Abs. 1 regelt das Gesetz ausschließlich diesen 
Bereich. Für die Übermittlung anonymisierter und 
nicht personenbezogener, sondern nur sachbezoge

-

ner Informationen sind spezielle Rechtsgrundlagen 
nicht erforderlich, da durch einen solchen Informa-
tionsaustausch nicht in das Grundrecht auf infor-
mationelle Selbstbestimmung eingegriffen wird; al-
lerdings begründen diese Vorschriften die Ver-
pflichtung, sachbezogene Angaben zu übermitteln. 

Straftaten im Sinne des Absatz 1 Satz 2 und 3 sind 
nicht nur die in den §§ 74 a und 120 Gerichtsverfas-
sungsgesetz genannten Staatsschutzdelikte, son-
dern hierunter fallen auch andere Straftaten, z. B. 
Sprengstoffdelikte, Transportgefährdungen, Kör-
perverletzungen, die im Hinblick auf ihre Angriffs-
richtung, das Motiv oder die Verbindung des Täters 
zu einer Organisation auch auf eine Verletzung der 
Schutzgüter des Staats- und Verfassungsschutzes 
abzielen. § 1 Abs. 1 Satz 1 ist in dem vom Zusam-
menarbeitsgesetz erfaßten Anwendungsbereich 
keine selbständige Rechtsgrundlage für die Über-
mittlung personenbezogener Informationen, die als 
eine Art Generalklausel anwendbar wäre, wenn die 
Vorschriften für die Übermittlung personenbezoge-
ner Informationen nicht eingreifen. § 1 Abs. 3 soll 
dies klarstellen. § 1 Abs. 3 stellt ferner das Verhält-
nis der in dem Entwurf enthaltenen Übermittlungs-
regelungen, welche eine gesetzliche Durchbrechung 
des Zweckbindungsgrundsatzes für Informationen 
enthalten, die bei der jeweiligen Behörde vorhan-
den sind, zu besonderen gesetzlichen Übermitt-
lungsregelungen dar. Unter die besonderen gesetzli-
chen Übermittlungsregelungen fallen Übermitt-
lungsverbote, zu denen auch Berufs- und Amtsge-
heimnisse zählen, sowie spezielle, abschließende 
Zweckbindungsregelungen. Darunter sind Regelun-
gen zu verstehen, aus denen sich ausdrücklich oder 
konkludent ergibt, daß eine Verwendung nur für die 
im Gesetz geregelten Zwecke und unter den im Ge-
setz geregelten Voraussetzungen zulässig ist. 

Zu §2 

Die Vorschrift umschreibt den Anwendungsbereich 
des Zusammenarbeitsgesetzes. Sie stellt klar, daß 
das Gesetz den Informationsverkehr der genannten 
Sicherheits- und Strafverfolgungsbehörden nicht 
im ganzen erfaßt, sondern nur, soweit der Informa-
tionsaustausch Angelegenheiten des Staats- und 
Verfassungsschutzes in dem oben unter A 1. be-
schriebenen Umfang zum Gegenstand hat. Aus der 
Vorschrift ergibt sich außerdem, daß das Gesetz nur 
die informationelle Zusammenarbeit von bestimm-
ten, in den Nummern 1 bis 3 aufgezählten Sicher-
heits- und Strafverfolgungsbehörden regelt. 

Nicht einbezogen in den Regelungsbereich des Ge-
setzes ist die Übermittlung personenbezogener Da-
ten zwischen 

- dem Bundesamt für Verfassungsschutz, dem Mi-
litärischen Abschirmdienst und den Verf as-
sungsschutzbehörden der Länder, 

— den Polizeien des Bundes und der Länder, 

— den Polizeien der Länder untereinander, 

— den Sicherheits- und Strafverfolgungsbehörden 
innerhalb eines Landes, 
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— den Staatsanwaltschaften des Bundes und der 
Länder, 

— den Staatsanwaltschaften der Länder unterein-
ander, 

— den in den Nummern 1 bis 3 genannten Behör-
den mit anderen, dort nicht aufgeführten Sicher-
heitsbehörden sowie mit Gerichten und solchen 
Behörden, die keine originären Sicherheits- oder 
Strafverfolgungsaufgaben wahrnehmen. 

Für den Informationsaustausch in diesen Berei-
chen gelten die jeweiligen für die betreffenden Be-
hörden und sonstigen Stellen erlassenen Fachgeset-
ze. Soweit solche Gesetze nicht bestehen, finden die 
allgemeinen Vorschriften des Datenschutz- und des 
Verwaltungsverfahrensrechts Anwendung. 

Zu §3 

Die Bestimmung sieht eine Einschränkung bei der 
Übermittlung personenbezogener .Informationen 
über ein Verhalten Minderjähriger an die Nachrich-
tendienste vor. Derartige Informationen über Per-
sonen unter 16 Jahren dürfen von den Staatsan-
waltschaften und Polizeien (einschließlich Behör-
den, die grenzpolizeiliche Aufgaben nach dem BGS-
Gesetz wahrnehmen) an die Nachrichtendienste 
nicht, d. h. zum Beispiel auch nicht in Fällen von 
Gewalttätigkeiten (vgl. z. B. § 125 StGB) durch diese 
Personen, übermittelt werden. Informationen über 
ein Verhalten, welches zwischen Vollendung des 
16. und des 18. Lebensjahres liegt, dürfen nach Ab-
lauf von fünf Jahren nur noch in den in § 3 Nr. 2 
genannten zwei Ausnahmefällen mitgeteilt wer-
den. 

Bei dem Informationsaustausch in umgekehrter 
Richtung, und zwar von den Nachrichtendiensten 
an die Polizei und Strafverfolgungsbehörden, gelten 
für die Übermittlung von Informationen über ein 
Verhalten Minderjähriger keine besonderen Ein-
schränkungen. Die Einschränkung des § 10 Abs. 5 
BVerfSchG gilt nicht (vgl. A 4). Denn § 10 
BVerfSchG regelt nicht die Übermittlungen des 
Bundesamtes für Verfassungsschutz an Staatsan-
waltschaft und Polizei des Bundes. Vielmehr findet 
insoweit ausschließlich das Zusammenarbeitsge-
setz Anwendung. 

Zu §4 

Die Vorschrift regelt die Voraussetzungen, unter de-
nen Informationen, die die in § 2 genannten Sicher-
heits- oder Strafverfolgungsbehörden in den in § 1 
Abs. 1 genannten Angelegenheiten (s. o. unter A 1.) 
durch Übermittlung nach diesem Gesetz gewonnen 
haben, an andere, außerhalb des Anwendungsbe-
reichs des Zusammenarbeitsgesetzes stehende Stel-
len weitergeben dürfen. Sie läßt im Hinblick auf 
den Zweckbindungsgrundsatz die Verwendung für 
andere als in § 1 Abs. 1 genannte Zwecke nur zu, 
wenn dies durch Rechtsvorschrift zugelassen ist. 

Zu §5 

Die Vorschrift verfestigt — im. Interesse des Betrof-
fenen — eine schon bislang in weiten Teilen der 
Verwaltung eingeführte Praxis, wonach unrichtige 
oder unvollständige Informationen gegenüber der 
Empfängerbehörde zu berichtigen sind. 

Zu den §§ 6 bis 14 

Die Vorschriften der §§ 6 bis 14 bilden die Rechts-
grundlagen für die Übermittlung personenbezoge-
ner Informationen zwischen den in § 2 genannten 
Sicherheits- und Strafverfolgungsbehörden auf dem 
Gebiet des Staats- und Verfassungsschutzes (s. o. 
unter A 1.). 

Soweit die §§ 6 ff. die Vollzugspolizei zum Gegen-
stand haben, beschränken sich die Übermittlungs-
tatbestände der §§ 6 bis 9 auf Regelungen für den 
Austausch personenbezogener Informationen, die 
diese Stellen bei der Wahrnehmung präventivpoli-
zeilicher Aufgaben gewonnen haben oder deren 
Kenntnis für sie zum Zweck der Erfüllung präven-
tivpolizeilicher Aufgaben auf dem Gebiet des 
Staatsschutzes im Sinne von § 1 Abs. 1 notwendig 
ist. Der Strafverfolgungsbereich ist demgegenüber 
in den §§ 12 und 13 erfaßt. 

Bei Ersuchen um Übermittlung personenbezogener 
Informationen, die an andere Behörden gerichtet 
werden, müssen von der ersuchenden Behörde 
zwangsläufig bestimmte personenbezogene Infor-
mationen bei Stellen des Auskunftsbegehrens mit-
geteilt werden, da die ersuchte Behörde sonst nicht 
erkennen kann, nach wem sie gefragt wird. Für die 
Übermittlung solcher Informationen sind die jewei-
ligen Übermittlungsvorschriften eines Gesetzes 
ebenfalls Befugnisgrundlage. Dabei ist der Umfang 
der in den Ersuchen enthaltenen personenbezoge-
nen Informationen im Hinblick auf den Verhältnis-
mäßigkeitsgrundsatz auf das erforderliche Maß zu 
beschränken. 

Die §§ 6 ff. beschränken sich außerdem darauf — 
wie zu § 2 bereits ausgeführt —, die Zusammenar-
beit des Bundes mit den Ländern sowie der Länder 
untereinander zu regeln. Es wird davon ausgegan-
gen, daß jedes Land Regelungen für die landesin-
terne informationelle Zusammenarbeit seiner Si-
cherheitsbehörden, soweit noch nicht geschehen, 
selbst erlassen wird. Der Entwurf sieht ferner da-
von ab, verfahrensrechtliche Vorgaben, auf wel-
chem instanziellen Weg die Informationen zwi-
schen Bund und Ländern übermittelt werden müs-
sen, festzulegen. Ausfüllende Regelungen, die den 
Informationsfluß „kanalisieren", können zusätzlich 
geschaffen werden. Sie können auch durch Vor-
schriften unterhalb der Gesetzesebene vorgenom-
men werden. 

Zu § 6 

Die Vorschrift regelt die Verpflichtung, der in § 2 
Nr. 1 genannten Behörden sich — beschränkt auf 
das Gebiet der Spionage- und der Terrorismusbe- 
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kämpfung — gegenseitig nach Maßgabe der Absät-
ze 2 und 3 unaufgefordert solche personenbezoge-
nen Informationen zu übermitteln (sog. Spontan-
übermittlung), die bei Erledigung eigener Aufgaben 
angefallen sind und die — gestützt auf Anhalts-
punkte — nach Einschätzung der übermittelnden 
Behörde für die Aufgabenerfüllung der Empfänger-
behörde erforderlich sind. Die Zollverwaltung und 
die Polizeien der Länder trifft die Pflicht zur Spon-
tanübermittlung allerdings nur, soweit ihnen die In-
formationen bei Wahrnehmung grenzpolizeilicher 
Aufgaben nach dem BGS-Gesetz bekanntgeworden 
sind. Absatz 2 Nr. 1 Buchstabe c und Nr. 2 Buchsta-
be c regelt die länderübergreifende Übermittlung 
personenbezogener Informationen zwischen Polizei 
und Nachrichtendiensten. Für eine solche Rege-
lung, für die nur der Bund die aus Artikel 73 Nr. 10 
GG abzuleitende Gesetzgebungskompetenz besitzt, 
besteht ein praktisches Bedürfnis. 

Das Gesetz macht die Pflicht zur Spontanübermitt-
lung vom Vorliegen tatsächlicher Anhaltspunkte 
dafür, daß die Information nach Einschätzung der 
übermittelnden Behörde für die Erfüllung von Auf-
gaben des Empfängers erforderlich ist, abhängig. 
Desgleichen richtet sich der Umfang der Informa-
tionsübermittlung am Erforderlichkeitsprinzip aus, 
das sich nach den gesetzlich bestimmten Aufgaben 
des zu Unterrichtenden bemißt. 

Nach Absatz 3 entfällt trotz Vorliegens der mate-
riellrechtlichen Voraussetzungen die Pflicht zur 
Übermittlung, . wenn und solange Sicherheitsinter-
essen bestehen, die dem Interesse des Empfängers 
an der Übermittlung entgegenstehen und die dieses 
Interesse überwiegen. Die Vorschrift enthält aller-
dings kein gesetzliches Verbot, die Informationen 
zu übermitteln, sondern stellt die Entscheidung 
über das Unterlassen der Auskunftserteilung in das 
behördliche Ermessen. 

Korrespondierend zur Pflicht, Informationen unauf-
gefordert zu übermitteln, steht die Verpflichtung 
der Empfängerbehörde (Absatz 4), die eingegange-
nen Informationen auf die Erforderlichkeit für die 
Aufgabenerfüllung zu überprüfen und alles hierzu 
nicht Erforderliche zu vernichten. Eine Vernich-
tungspflicht besteht nur dann, wenn die Unterlagen 
insgesamt nicht mehr gebraucht werden; ansonsten 
besteht ein Verwertungsverbot. 

Zu § 7 

Die Vorschrift regelt die Verpflichtung der in § 2 
Nr. 1 genannten Behörden, sich gegenseitig perso-
nenbezogene Informationen aufgrund von Ersu-
chen zu übermitteln. Dabei darf die ersuchte Be-
hörde nur solche personenbezogenen Informatio-
nen übermitteln, die bei Erfüllung eigener Aufga-
ben angefallen sind. Gezielte Ersuchen, die die auf-
geforderte Behörde erst veranlassen sollen, perso-
nenbezogene Informationen zu erheben, obwohl 
diese für die Aufgabenerfüllung der aufgeforderten 
Behörde nicht erforderlich sind, sind nicht zulässig. 
Anfragen oder Anregungen sind dagegen nicht aus-
geschlossen. Absatz 2 richtet die Zulässigkeit der 

• Ersuchen darüber hinaus am Erforderlichkeits- so-
wie am Verhältnismäßigkeitsprinzip aus. Die Erfor-
derlichkeit bestimmt sich nach den gesetzlich be-
stimmten Aufgaben des zu Unterrichtenden. Ersu-
chen von Verfassungsschutzbehörden der Länder 
sind nicht auf den Bereich der Aufgaben be-
schränkt, die durch den Bundesgesetzgeber über-
tragen worden sind (§ 3 BVerfSchG). Soweit die 
Verfassungsschutzbehörden der Länder darüber 
hinausgehende Aufgaben durch den Landesgesetz-
geber erhalten, können auch im Bereich dieser Auf-
gaben Ersuchen gestellt werden. 

Absatz 3 Satz 2 beschränkt die Übermittlung von 
Informationen, die bei Wohnungsdurchsuchungen 
angefallen sind, indem er eine Güterabwägung bei 
der übermittelnden Stelle anordnet. Diese hat vor 
jedem einzelnen Übermittlungsfall den hohen Rang 
des Rechtsgutes der Unverletzlichkeit der Wohnung 
(Artikel 13 GG) zu berücksichtigen. In Fällen der 
Terrorismus- und der Spionagebekämpfung, in de-
nen die Spontanübermittlung allein zugelassen ist, 
nimmt der Gesetzgeber diese Güterabwägung zu-
gunsten einer Übermittlungserlaubnis selbst vor. 

Absatz 4 Satz 1 bestimmt, daß die Nachrichtendien-
ste ihre Ersuchen in der Regel nicht zu begründen 
brauchen, da sonst eine Offenlegung der Maßnah-
men eintreten und damit deren Zweck gefährdet 
werden kann oder der Betroffene mehr als notwen-
dig beeinträchtigt werden könnte. Als Ausgleich 
hierfür enthält Absatz 4 Satz 1 zweiter Halbsatz so-
wie Satz 2 Vorschriften, die es der Fachaufsicht er-
möglicht, die von den Nachrichtendiensten bei den 
anderen Sicherheitsbehörden angeforderten Aus-
künfte zu kontrollieren. Eine Begründungspflicht 
besteht ausnahmsweise dann, wenn das Ersuchen 
auf die Übermittlung von Informationen gerichtet 
ist, die durch Wohnungsdurchsuchung gewonnen 
wurden. Hierdurch soll der ersuchten Sicherheits-
behörde die in § 7 Abs. 3 Satz 2 vorgeschriebene Ab-
wägung ermöglicht werden. 

Absatz 5 stellt klar, daß die gesetzlichen Grundla-
gen für die Übermittlungsersuchen der Verf as-
sungsschutzbehörden, des Militärischen Abschirm-
dienstes sowie des Bundesnachrichtendienstes an 
die Behörden, die grenzpolizeiliche Aufgaben nach 
dem BGS-Gesetz wahrnehmen, nicht in § 7, sondern 
in den §§ 8 und 9 geregelt sind. 

Zu §§ 8 und 9 

Die Vorschriften regeln die Übermittlung personen-
bezogener Informationen von den Behörden, die 
grenzpolizeiliche Aufgaben nach dem BGS-Gesetz 
wahrnehmen, an die Nachrichtendienste. Sie setzen 
voraus, daß die personenbezogenen Informationen, 
die von den Grenzpolizeibehörden übermittelt wer-
den sollen, ihnen bei Wahrnehmung eigener Aufga-
ben bekanntgeworden sind. Die Vorschriften sind 
Spezialregelungen gegenüber § 7. 

Zu § 8 

Die Vorschrift regelt die Übermittlungsersuchen 
der Verfassungsschutzbehörden sowie des Militä- 
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rischen Abschirmdienstes an den Bundesgrenz-
schutz, die Zollverwaltung und die Polizeien der 
Länder, soweit diesen personenbezogene Informa-
tionen bei Wahrnehmung grenzpolizeilicher Aufga-
ben nach dem BGS-Gesetz bekanntgeworden sind. 
Hierbei handelt es sich um Informationen, die ent-
weder bei der grenzpolizeilichen Kontrolle im allge-
meinen nur auf Sicht überprüft und nicht festgehal-
ten, nach § 10 des Gesetzes aber ausnahmsweise 
ausschließlich für Übermittlungszwecke erhoben 
werden dürfen (z. B. Name und Anschrift des Rei-
senden) oder die bei der grenzpolizeilichen Kon-
trolle im allgemeinen gar nicht überprüft werden 
dürfen, dabei also auch regelmäßig nicht bekannt

-

werden und folglich nur durch besondere Feststel-
lungen oder Fragen in Erfahrung gebracht werden 
(z. B. Ziel und Zweck der Reise). 

Absatz 1 unterscheidet bei den Ersuchen zwei Ar-
ten. Absatz 2 bestimmt die materiellen Vorausset-
zungen für die Zulässigkeit beider Ersuchen. Ab-
satz 1 Satz 1 umschreibt die Ersuchen zu benannten 
Personen. Sie dürfen sowohl von den Verfassungs-
schutzbehörden als auch vom Militärischen Ab-
schirmdienst gestellt werden. Voraussetzung dieser 
Art von Ersuchen ist, daß tatsächliche Anhalts-
punkte dafür vorliegen, daß die betreffenden Perso-
nen die in § 3 Abs. 1 BVerfSchG bzw. § 1 Abs. 2 des 
MAD-Gesetzes aufgeführten Bestrebungen oder 
Tätigkeiten verfolgen oder unterstützen bzw. aus-
üben. In Absatz 1 Satz 2 regelt das Gesetz die Ersu-
chen zu unbenannten Personen. Sie dürfen nur von 
den Verfassungsschutzbehörden, nicht vom Militä-
rischen Abschirmdienst, gestellt werden. Vorausset-
zung der Ersuchen zu unbenannten Personen ist, 
daß tatsächliche Anhaltspunkte vorliegen, die die 
Annahme rechtfertigen, daß die Personen, bei de-
nen sie festgestellt werden, entweder die vorge-
nannten Bestrebungen oder Tätigkeiten verfolgen 
oder unterstützen bzw. ausüben oder daß auf diese 
Weise Erkenntnisse nach § 3 Abs. 1 Nr. 2 und Nr. 3 
BVerfSchG gewonnen werden können. Weitere Zu-
lässigkeitsvoraussetzung für beide Arten von Ersu-
chen ist die Wahrung des Verhältnismäßigkeits-
grundsatzes. 

Absatz 3 legt die verfahrensrechtlichen Vorausset-
zungen der Ersuchen nach Absatz 1 und 2 fest. Er 
bestimmt, daß eine Begründungspflicht nicht be-
steht (Satz 1) und die Geltungsdauer der Ersuchen 
die im Gesetz festgelegte Frist nicht überschreiten 
darf (Satz 5). Wiederholte Ersuchen bleiben jedoch 
zulässig. Die für Ersuchen zu benannten Personen 
vorgesehene vorherige Zustimmung der Fachauf-
sichtsbehörde des Bundesamtes für Verfassungs-
schutz sowie des Militärischen Abschirmdienstes 
sowie die für diese Behörden bestehende Pflicht zur 
Aktenkundigmachung aller Ersuchen stellen ver-
fahrensrechtliche Schutzvorkehrungen für die be-
troffenen Personen dar (Satz 2 und 3). Den Ländern 
bleibt die Schaffung entsprechender verfahrens-
rechtlicher Schranken für ihre Verfassungsschutz-
behörde vorbehalten. Satz 4 bestimmt, daß für die 
Ersuchen zu unbenannten Personen zum Zweck 
der näheren Ausfüllung und Eingrenzung dieser Er-
suchen eine Dienstanweisung durch den Bundesmi-
nister des Innern zu erlassen ist. 

Für Spontanübermittlungen der Grenzpolizeibehör-
den an die Verfassungsschutzbehörden und den Mi-
litärischen Abschirmdienst gilt § 6. Ob die entspre-
chenden Anhaltspunkte im Sinne der Vorschrift für 
Ersuchen zu unbenannten Personen tatsächlich 
vorliegen, bestimmt sich weitgehend nach den An-
haltspunkten und Konkretisierungsmerkmalen der 
Dienstanweisung, der Erkenntnisse und Erfahrun-
gen der Nachrichtendienste zugrunde liegen. 

Zu §9 

§ 9 regelt die Verpflichtung der Grenzpolizeibehör-
den, ihnen bei Wahrnehmung grenzpolizeilicher 
Aufgaben nach dem Bundesgrenzschutzgesetz be-
kanntgewordene personenbezogene Informationen 
auf Ersuchen an den Bundesnachrichtendienst zu 
übermitteln. Durch die Bezugnahme auf § 8 Abs. 1 
wird klargestellt, daß der Bundesnachrichtendienst 
sowohl Ersuchen zu benannten als auch zu unbe-
nannten Personen stellen kann. 

Absatz 2 legt fest, unter welchen materiellen Vor-
aussetzungen und zu welchen in § 15 festgelegten 
Zwecken der Bundesnachrichtendienst die Ersu-
chen stellen darf. Die Nutzung der Informationen, 
die dem Bundesnachrichtendienst zum Zwecke sei-
ner außen- und sicherheitspolitischen Informations-
gewinnung übermittelt werden, dient dem Ziel der 
späteren Verbindungsaufnahme mit dem Betroffe-
nen; sie scheidet aus, wenn entweder die Verbin-
dungsaufnahme nicht mehr beabsichtigt ist oder 
wenn der Betroffene zu erkennen gibt, daß er mit 
der weiteren Nutzung nicht einverstanden ist. 

Die in Absatz 2 und Absatz 3 Satz 2 bis 4 getroffe-
nen Regelungen machen insbesondere deutlich, daß 
die Ersuchen auf ein unverzichtbares Mindestmaß 
beschränkt sind. Im übrigen gilt hinsichtlich der 
Nutzung von personenbezogenen Informationen 
das zu § 15 Ausgeführte auch hier. 

Zu § 10 

Angesichts der Bedeutung der Dienstanweisung er-
scheint es angezeigt, daß ein parlamentarisches 
Kontrollgremium über den jeweiligen Inhalt der 
Dienstanweisung informiert ist. 

Zu § 11 

Unter Berücksichtigung der durch das oben zitierte 
Urteil des Bundesverfassungsgerichts zum Volks-
zählungsgesetz 1983 geprägten Maßstäbe schafft 
§ 11 eine sichere gesetzliche Grundlage für die Er-
hebung von personenbezogenen Informationen 
durch die Grenzpolizeibehörden, soweit diese für 
die Erfüllung der Übermittlungspflichten nach den 
§§ 8 und 9 erforderlich ist (z. B. Aufschreiben des 
Namens und der Anschrift von Reisenden, die als 
Links- oder Rechtsextremisten erkannt sind). Die 
anderenorts geregelten Befugnisse der Grenzpoli-
zeibehörden zur Erhebung von Informationen blei-
ben durch § 11 Satz 1 unberührt. 
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Aus § 11 Satz 2 ergibt sich, daß die Grenzpolizeibe-
hörden zum Zwecke der Erledigung der Ersuchen 
nach §§ 8 und 9 auch Fragen im Rahmen pflichtge-
mäßen Ermessens an Reisende stellen dürfen. Ihre 
Beantwortung ist freiwillig. Auf die Freiwilligkeit 
der Beantwortung ist der Betroffene hinzuweisen. 
Eine weitergehende Belehrungspflicht besteht 
nicht. 

Zu §§ 12 und 13 

Die Vorschriften regeln die informationelle Zusam-
menarbeit auf dem Gebiet des Staats- und Verfas-
sungsschutzes zwischen den Strafverfolgungsbe-
hörden einerseits und den Nachrichtendiensten an-
dererseits. 

Zu den Strafverfolgungsbehörden gehören neben 
dem Generalbundesanwalt und den Staatsanwalt-
schaften der Länder die Polizeien des Bundes und 
der Länder, soweit sie repressiv tätig werden. Die 
Einbeziehung der Strafverfolgungsbehörden in den 
Kreis der zusammenarbeitspflichtigen Behörden 
dieses Gesetzes erscheint zweckmäßig, um den 
Informationsaustausch in Angelegenheiten des 
Staats- und Verfassungsschutzes in einem speziel-
len Gesetz zu regeln. Hierdurch soll eine einheitli-
che und überschaubare Regelung von Informations-
pflichten geschaffen werden. 

Geregelt wird in den §§ 12 und 13 die Zusammenar-
beit des Bundes mit den Ländern und die Zusam-
menarbeit der Länder untereinander. Nicht gere-
gelt wird der Informationsaustausch zwischen den 
Strafverfolgungs- und den Verfassungsschutzbehör-
den  desselben Landes. Dies entspricht dem Rege-
lungsumfang über die Zusammenarbeit der Sicher-
heitsbehörden untereinander (s. § 6 ff.). Insoweit 
wird davon ausgegangen, daß jedes Land Regelun-
gen für die landesinterne informationelle Zusam-
menarbeit zwischen den Strafverfolgungs- und Ver-
fassungsschutzbehörden, soweit noch nicht gesche-
hen, selbst erläßt. 

§ 12 regelt den Informationsfluß von  den Strafver-
folgungsbehörden an die Verfassungsschutzbehör-
den den Militärischen Abschirmdienst sowie den 
Bundesnachrichtendienst, § 13 die Informationen in 
umgekehrter Richtung. 

Sowohl auf der Absender- als auch auf der Empfän-
gerseite sind die Staatsanwaltschaften und die Poli-
zeibehörden als informationspflichtige bzw. infor-
mationsberechtigte Stellen aufgeführt. § 12 und § 13 
bestimmen dazu ausdrücklich, daß die Sachlei-
tungsbefugnis der Staatsanwaltschaft im Ermitt-
lungsverfahren auch im Bereich der informationel-
len Zusammenarbeit durch dieses Gesetz nicht ein-
geschränkt wird. Damit wird der besonderen Stel-
lung der Staatsanwaltschaft, die dieser gesetzlich, 
z. B. durch die Strafprozeßordnung, im Ermittlungs-
verfahren zugewiesen ist, Rechnung getragen. Dies 
bedeutet, daß die Staatsanwaltschaft sich gegen-
über der Polizei die Übermittlung und den Empfang 
von Informationen in einem einzelnen Ermittlungs-
verfahren, aber auch für gleichartige Fälle (z. B. 
Sammelverfahren) vorbehalten kann. Unzulässig 

wären allerdings Weisungen, die generell der 
Staatsanwaltschaft die Übermittlung und den Emp-
fang von Informationen vorbehalten. 

Zu § 12 

Zu übermitteln sind nach Absatz 1 personenbezo-
gene Informationen, die den Strafverfolgungsbehör-
den bei Erfüllung ihrer Aufgaben im Bereich der 
Strafverfolgung bekannt werden. Von der Übermitt-
lungspflicht erfaßt sind daher — entsprechend der 
Regelung im Präventivbereich — auch solche für 
die Erfüllung der Aufgaben der Nachrichtendienste 
erforderlichen Informationen, die nicht in einem 
Staatsschutzverfahren, sondern in einem anderen 
Strafverfahren gewonnen werden. Ergeben sich in 
einem Ermittlungsverfahren wegen Bankraubs 
zum Beispiel Anhaltspunkte für terroristische Akti-
vitäten, so unterliegen auch diese Informationen 
dem Informationsaustausch nach dieser Vorschrift. 

Anders als in den Fällen der Spontanübermittlung 
nach § 6 läßt § 12 Spontanübermittlungen von den 
Landespolizeien an das Bundesamt für Verf as-
sungsschutz, den Militärischen Abschirmdienst und 
den Bundesnachrichtendienst im Hinblick auf die 
besonderen Verfahrensregelungen der Strafprozeß-
ordnung bei der Informationsgewinnung und das 
Bestehen der Sachleitungsbefugnis der Staatsan-
waltschaft zu. 

Die Voraussetzungen für die Übermittlung richten 
sich nach § 6 oder nach § 7 je nachdem, ob die Über-
mittlung ohne Ersuchen oder aufgrund eines Ersu-
chens erfolgt. Auf die Begründung zu diesen Vor-
schriften wird Bezug genommen. Die entspre-
chende Anwendung des § 6 Abs. 3 bedeutet für die 
Strafverfolgungsbehörden, daß sie von der Über-
mittlung von Informationen absehen können, wenn 
und solange überwiegende Strafverfolgungsinteres-
sen dies erfordern. 

Eine einschränkende Regelung enthält Absatz 2 für 
die Übermittlung solcher Informationen, die aus der 
Überwachung des Fernmeldeverkehrs nach § 100 a 
StPO gewonnen werden. Informationen aus der 
Überwachung des Fernmeldeverkehrs, die einen be-
sonders schwerwiegenden Eingriff in die Individu-
alsphäre des Beschuldigten darstellt und deshalb 
grundsätzlich nur nach richterlicher Anordnung zu-
lässig ist, werden nur unter der Voraussetzung 
übermittelt, daß tatsächliche Anhaltspunkte für den 
Verdacht einer der in § 2 des Gesetzes zu Artikel 10 
Grundgesetz aufgeführten Straftaten bestehen. Die 
weitere Behandlung von Unterlagen, die durch sol-
che Maßnahmen erlangt sind, richtet sich nach den 
einschränkenden Regelungen des § 7 Abs. 3 und 4 
des Gesetzes zu Artikel 10 Grundgesetz, deren Ein-
haltung von der G 10-Kommission des Bundes oder 
von der nach Landesrecht eingesetzten vergleichba-
ren Kommission oder Stelle überwacht wird. 

Bei der Übermittlung an Bundesbehörden ist zu-
sätzlich vorgesehen, daß die zuständige oberste 
Bundesbehörde die G-10 Kommission von dem Ein-
gang solcher Unterlagen unterrichtet. Für Landes-
behörden enthält das Gesetz keine entsprechende 
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Unterrichtungspflicht; dabei wird davon ausgegan-
gen, daß der Landesgesetzgeber für den Länderbe-
reich die Übermittlung nur unter denselben Voraus-
setzungen, wie sie in § 11 Abs. 2 enthalten sind, zu-
läßt. 

Zu § 13 

Eine Regelung für die Übermittlung von Informa-
tionen an die Strafverfolgungsbehörden ist in die-
sem Gesetz nur für Übermittlungen ohne Ersuchen 
erforderlich. Für die Übermittlung von Informatio-
nen auf Ersuchen der Strafverfolgungsbehörden 
enthält § 161 StPO bereits eine gesetzliche Grund-
lage. 

Bei den nach § 13 zu übermittelnden Informationen 
kann es sich um Erkenntnisse handeln, die zur Ein-
leitung eines Ermittlungsverfahrens wegen einer 
Straftat im Sinne des § 1 Abs. 1 Satz 3 führen kön-
nen. Den Strafverfolgungsbehörden sind in diesem 
Rahmen aber auch solche Informationen zu über-
mitteln, die für die Fortführung eines bereits einge-
leiteten Ermittlungsverfahrens erforderlich sind. 
Die Nachrichtendienste sind daher zum Beispiel 
grundsätzlich auch verpflichtet, den Strafverfol-
gungsbehörden den Aufenthalt einer mit Haftbe

-

fehl gesuchten Person mitzuteilen. 

Absatz 2 stellt klar, daß § 161 StPO unberührt 
bleibt. 

Absatz 3 enthält eine weitere Vorschrift zum Schutz 
von personenbezogenen Informationen. Er besagt, 
daß Unterlagen mit Erkenntnissen, die durch Maß-
nahmen nach § 1 Abs. 1 des Gesetzes zu Artikel 10 
Grundgesetz erlangt und an Strafverfolgungsbehör-
den übermittelt worden waren, von der Empfänger-
behörde unter Aufsicht des Staatsanwalts zu ver-
nichten sind, wenn sie für Strafverfolgungszwecke 
nicht mehr benötigt werden. 

Zu § 14 

Die Vorschrift regelt die gegenseitige Unterrich-
tung der Verfassungsschutzbehörden und des Mili-
tärischen Abschirmdienstes einerseits sowie des 
Bundesnachrichtendienstes andererseits. Soweit 
die Zusammenarbeit nicht den Informationsaus-
tausch betrifft, richtet sie sich nach § 1 Abs. 1 Satz 1. 
Übermittlungsmaßstab ist die gesetzlich festgelegte 
Aufgabenstellung des jeweiligen Empfängers der 
Informationen. Die Voraussetzungen der Übermitt-
lung und der Umfang der Information richten sich 
am Erforderlichkeitsprinzip aus. 

Im Bereich der Informationsübermittlung zwischen 
den Nachrichtendiensten ist § 14 in dem von ihm 
erfaßten Umfang Spezialregelung, die allen ande-
ren Übermittlungsvorschriften, auch dieses Ent-
wurfs, vorgeht. Zentrales Anliegen der Zusammen-
arbeit ist die gegenseitige Unterrichtung; Absatz 1 
Satz 2 stellt klar, daß die Übermittlung personenbe-
zogener Informationen eingeschlossen ist. 

Zu § 15 

Absatz 1 Nr. 1 der Vorschrift stellt klar, daß zu den 
Aufgaben des Bundesnachrichtendienstes nicht die 
Aufklärung inländischer Verhältnisse der Bundes-
republik Deutschland gehört. 

Darüber hinaus schafft Absatz 1 die im Geltungsbe-
reich des Gesetzes notwendige Rechtsgrundlage für 
die Tätigkeit des Bundesnachrichtendienstes, so-
weit sie mit der Erhebung und Nutzung personen-
bezogener Informationen — einschließlich Anwen-
dung nachrichtendienstlicher Mittel — verbunden 
ist und 

1. entweder zur Gewinnung außen- und sicherheits-
politisch relevanter Informationen unmittelbar 
beim Informationsträger oder zur Herstellung 
der für die Informationsgewinnung erforderli-
chen Nachrichtenzugänge (z. B. Gewinnung von 
Mittelspersonen oder von Hinweisen auf Infor-
mationsträger), 

2. zur Abschirmung gegen sicherheitsgefährdende 
oder geheimdienstliche Tätigkeiten, soweit sie 
gegen den Bundesnachrichtendienst gerichtet 
sind, und 

3. zur Sicherheitsüberprüfung des eigenen Perso-
nals und der im Auftrag des Bundesnachrichten-
dienstes tätigen Personen, und zwar vor Begrün-
dung sowie während des Beschäftigungs- bzw. ei-
nes anderen Vertragsverhältnisses, 

stattfindet. Sicherheitsüberprüfungen im Sinne der 
vorstehenden Nr. 3 können auch ohne Zustimmung 
der Betroffenen durchgeführt werden. 

Die rechtlichen Maßstäbe für die Anwendung der 
Befugnisse zur Erhebung, Verarbeitung und sonsti-
gen Nutzung personenbezogener Informationen so-
wie zum Einsatz nachrichtendienstlicher Mittel 
sind hier grundsätzlich die gleichen, an die sich 
das Bundesamt für Verfassungsschutz nach § 5 
BVerfSchG zu halten hat. Dabei gilt in allen Fällen 
der Aufgabenerfüllung nach Absatz 1, daß perso-
nenbezogene Informationen nicht nur unter Wah-
rung des Grundsatzes der Erforderlichkeit erhoben, 
sondern auch nur unter Beachtung dieses Grund-
satzes genutzt werden dürfen, d. h. vor allem auch 
unverzüglich gelöscht werden müssen, wenn sie 
sich für die Aufgabenerfüllung als nicht oder nicht 
mehr erforderlich erweisen. 

Die Vorschrift trifft keine Regelung für die Samm-
lung und Auswertung von Sachinformationen, bei 
der nicht in Individualrechte eingegriffen wird. 

Die Bestimmungen des Gestezes zu Artikel 10 
Grundgesetz für die Überwachung des Post- und 
Fernmeldeverkehrs, in denen der Bundesgesetzge-
ber einen Teil der Informationsbeschaffung durch 
den Bundesnachrichtendienst bereits geregelt hat 
(s. § 3 Abs. 1 G 10), bleiben unberührt und haben als 
Spezialregelung Vorrang. 

Zu § 16 

Die Vorschrift enthält die übliche Berlin-Klausel. 



Drucksache 10/5344 	Deutscher Bundestag — 10. Wahlperiode 

Anlage 2 

Stellungnahme des Bundesrates 

1. Zu §§ 2 und 14 

Im Laufe des weiteren Gesetzgebungsverfahrens 
soll geprüft werden, ob wie folgt zu verfahren 
ist: 

1. § 2 wird wie folgt geändert: 

a) In Nummer 2 Buchstabe b wird nach dem 
Wort „Bundesnachrichtendienst" das Wort 
„und" durch ein Komma ersetzt. 

b) Nach Nummer 2 wird folgende neue Num-
mer 3 eingefügt: 

„3. a) den Verfassungsschutzbehörden und 
b) dem Militärischen Abschirmdienst 

und". 	. 

c) Die bisherige Nummer 3 wird Nummer 4. 

2. § 14 wird wie folgt geändert: 

a) Die Überschrift lautet: 
„Unterrichtung zwischen den Verfassungs-
schutzbehörden, dem Militärischen Ab-
schirmdienst und dem Bundesnachrichten-
dienst". 

b) Absatz 1 Satz 1 wird wie folgt gefaßt: 
„Die Verfassungsschutzbehörden, der Mili-
tärische Abschirmdienst und der Bundes-
nachrichtendienst unterrichten sich über 
alle Angelegenheiten, deren Kenntnis für 
die Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlich 
ist."  

c) In Absatz 1 wird Satz 2 gestrichen. 

d) In Absatz 1 wird folgender Satz angefügt: 
„Für die Unterrichtung der Verfassungs-
schutzbehörden untereinander gilt § 4 
Abs. 1 des Bundesverfassungsschutzgeset-
zes." 

Begründung 

Nach der Zweckbestimmung des § 1 regelt das 
Zusammenarbeitsgesetz die Zusammenarbeit 
von Bund und Ländern in Angelegenheiten des 
Staats- und Verfassungsschutzes und nachrich-
tendienstlicher Tätigkeit durch Übermittlung 
von Informationen im vollen Umfang. Demge-
mäß muß sein Anwendungsbereich sich auch auf 
die informationelle Zusammenarbeit der Nach-
richtendienste untereinander erstrecken. 

2. Zu § 6 

Im Laufe des weiteren Gesetzgebungsverfahrens 
soll geprüft werden, ob die Pflicht und die Be-
rechtigung der in § 2 Abs. 1 genannten Behörden, 
einander von sich aus Informationen zu übermit

-

teln, auch auf die Übermittlung von Informatio-
nen über extremistische Bestrebungen im Sinne 
des § 3 Abs. 1 Nr. 1 des Bundesverfassungsschutz-
gesetzes erweitert werden sollte. 

Begründung 

Nach dem vorgesehenen Gesetzentwurf ist die 
Polizei weder verpflichtet noch berechtigt, Er-
kenntnisse aus dem Bereich des nicht durch Ge-
walt qualifizierten Extremismus spontan zu 
übermitteln. Dies hat zur Folge, daß das Erkennt-
nisaufkommen der Verfassungsschutzbehörden 
in diesem Sektor zukünftig nicht unerhebliche 
Einbußen erleiden wird. Der Verfassungsschutz 
würde dann gerade seinen Auftrag zur Beobach-
tung des politischen Extremismus, zu dessen Ab-
wehr er im wesentlichen geschaffen wurde, nur 
noch beschränkt erfüllen können. 

Um seiner insoweit vom Grundgesetz vorgegebe-
nen Aufgabenstellung nachzukommen, müßte 
der Verfassungsschutz — zumindest in Flächen-
staaten — zum Ausgleich des sonst entstehenden 
Informationsdefizites eine erhebliche Personal-
vermehrung vornehmen — eine nicht erstrebens-
werte Alternative. 

3. Zu § 7 

Im Laufe des weiteren Gesetzgebungsverfahrens 
soll geprüft werden, ob § 7 Abs. 3 Satz 2 und 3 
(„Wohnungsklausel") sowie Abs. 4 Satz 3 gestri-
chen werden können. 

Begründung 

Die Übermittlung von Zufallserkenntnissen, die 
aus Anlaß von Wohnungsdurchsuchungen ange-
fallen sind, soll nunmehr an die Voraussetzung 
geknüpft werden, daß vor der Weitergabe eine 
Interessenabwägung mit „schutzwürdigen Belan-
gen des Betroffenen" stattzufinden hat, wobei 
eine Regelvermutung zugunsten einer Übermitt-
lung wiederum nur auf Fälle der Spionageab-
wehr und des Terrorismus beschränkt ist. 

Diese Übermittlungseinschränkung begegnet 
rechtlichen und praktischen Bedenken: 

— Erkenntnisse und Argumente des Verfas-
sungsschutzes, die in der Interessenabwä-
gung eine wichtige oder ganz entscheidende 
Rolle spielen können, werden der Polizei erst 
gar nicht bekannt und bleiben unberücksich-
tigt. 

— Die Regelvermutung führt in der täglichen 
Arbeit der Polizei im Ergebnis zu einem ge-
wissen Ausschließlichkeitseffekt. 

— Wichtige Erkenntnisse im Bereich des politi-
schen Extremismus (z. B. Mitgliederlisten ei- 
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ner neonazistischen Partei) werden dem Ver-
fassungsschutz nicht mehr bekannt. 

— Ohne zwingenden Grund wird eine Zwangs-
befugnis der Polizei privilegiert Es läßt sich 
keine sichere Abgrenzung zu anderen 
Zwangsmaßnahmen der Polizei finden. Der 
Sonderfall der gesetzlich geregelten Über-
mittlungsbeschränkung im G-10-Bereich (§ 7 
Abs. 3 G 10) ist nicht vergleichbar. 

4. Zu§8 
In § 8 Abs. 2 Nr. 2 Buchstabe b ist das Zitat „§ 3 
Abs. 1 Nr. 2" durch das Zitat „§ 3 Abs. 1 Nr. 2 oder 
3" zu ersetzen. 

Begründung 

Die Vervollständigung des Gesetzeszitats ist zur 
redaktionellen Klarstellung erforderlich (siehe 
auch Begründung zu § 8 Abs. 2 des Gesetzent-
wurfs). 
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Anlage 3 

Gegenäußerung der Bundesregierung zur Stellungnahme des Bundesrates 

Zu Nummer 1 

— Zu §§ 2 und 14 — 

Die Bundesregierung wird den Vorschlag im weite-
ren Gesetzgebungsverfahren prüfen. 

Zu Nummer 2 

— Zu § 6 — 

Die  Bundesregierung geht davon aus, daß diese 
Frage in den Ausschußberatungen näher erörtert 
wird. 

Zu Nummer 3 

— Zu § 7 — 

Die  Bundesregierung hält nach erneuter Prüfung 
an der Fassung des Gesetzentwurfs fest. 

Zu Nummer 4 

— Zu § 8 — 

Die  Bundesregierung stimmt der vorgeschlagenen 
Klarstellung zu. 






